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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2004

Rechtssatz

Hinsichtlich einer Verwaltungsübertretung nach § 19 Abs. 7 StVO ist es iSd § 44a Z 1 VStG erforderlich, dass im Spruch

des Straferkenntnisses angeführt wird, durch welche der in den Abs. 1 bis 6 angeführten Verhaltensweisen der

Beschuldigte diesen Tatbestand erfüllt hat (VwGH 18.11.1981, Zl. 1329, 1331/80). Im angefochtenen Straferkenntnis

wird dem Beschuldigten jedoch zur Last gelegt, dass er als wartep=ichtiger Lenker des Fahrrades beim Linkseinbiegen

den Vorrang des Lenkers eines entgegenkommenden, die Fahrtrichtung beibehaltenden Fahrzeuges, nicht beachtet

hat; als verletzte Rechtsvorschrift ist im Spruch des Straferkenntnisses § 19 Abs. 5 und Abs. 7 StVO angeführt. Da § 19

Abs. 5 StVO nur dann zur Anwendung gelangt, wenn der Tatbestand des § 19 Abs. 4 StVO nicht erfüllt ist, hat im

vorliegenden Fall die belangte Behörde dem Beschuldigten einen falschen Tatvorwurf zur Last gelegt. (Einstellung des

Verfahrens)

Schlagworte

Vorrang, Wartepflichtiger, Nichtbeachtung des Vorranges, falscher Tatvorwurf, Konkretisierungsgebot

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/44a
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/19
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/11/09 KUVS-141/6/2004
	JUSLINE Entscheidung


